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Betreff: 

1. Änderungssatzung zur Satzung über die Aufnahme und Betreuung von 
Kindern in die Kindertageseinrichtung der Gemeinde Cobbelsdorf 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge S o l l Anwesend Mitw.-
verbot 

D a f ü r Dagegen E n t h a l t e n

 01.09.2008 Gemeinderat Cobbelsdorf 
  

11 10 0 10 0 0 
 
 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die  
 

1. Änderungssatzung zur Satzung über die Aufnahme und Betreuung von 
Kindern in die Kindertageseinrichtung der Gemeinde Cobbelsdorf“  
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Beschlussbegründung: 
 
Die Beschlussfassung durch den Gemeinderat der Gemeinde Cobbelsdorf erfolgt auf Grund 
des § 44 Abs. 3 Nr. 1 GO LSA. 
 
Die Satzungsänderungen sind Folge von organisatorischen Änderungen und eines Antrags 
von Seiten der Eltern. 
 
Die Änderung des § 1 S. 1 ist erforderlich, weil die Außenstelle der Kindertageseinrichtung 
weggefallen ist. 
 
Mit der Änderung des § 8 S. 3 soll auf einen Antrag von Eltern eingegangen werden. Die 
Betreuung im Rahmen eines Halbtagsplatzes wird dadurch in einem anderen als bisher 
üblichen Zeitraum innerhalb der Woche möglich..  

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:  X   Nein:  
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 

 
Anlagen: 
 
1. Änderungssatzung zur Satzung über die Aufnahme und Betreuung von Kindern in die 
Kindertageseinrichtung der Gemeinde Cobbelsdorf    

 

 

 
 


